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______________________________________________________________________________________________
*) Antrags- bzw. Vertragsunterlagen sind neben Ausfüllhinweisen/Merkblättern bei dem für Sie zuständigen Amt erhältlich.

Bitte lesen Sie dieses Merkblatt zunächst aufmerksam durch, bevor Sie mit dem
Ausfüllen Ihres Gemeinsamen Antrages 2009 beginnen!

Die nachfolgenden Ausführungen beinhalten die wichtigsten Hinweise zum Ausfüllen des Gemeinsamen Antrages 2009.

Bitte beachten Sie jedoch, dass nur die nationalen Verordnungen sowie die Verordnungen der EU rechtsverbindlichen Charakter haben. 

Weitere wichtige und hilfreiche Informationen, Hinweise und Erläuterungen fi nden Sie in der Broschüre „Umsetzung 
der EU-Agrarreform in Deutschland, Ausgabe 2006“, des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz (BMELV), die im Internet unter www.verbraucherministerium.de erhältlich ist.

Allgemeine Hinweise zu den Förderverfahren im Jahr 2009
Im „Gemeinsamen Antrag 2009“ kann folgendes beantragt werden:
– Betriebsprämie (= Aktivierung der Zahlungsansprüche inkl. BIB)
– Festsetzung von Zahlungsansprüchen für Fälle in besonderer Lage
– Prämie für Eiweißpfl anzen
– Prämie für Energiepfl anzen
– Schalenfruchtprämie
– Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ)
– Extensivierung der landwirtschaftlichen Erzeugung im Rahmen des Hess. Kulturlandschaftsprogrammes (HEKUL) *)
– Hessisches Landschaftspfl egeprogramm (HELP) *)
– Hessisches Integriertes Agrarumweltprogramm (HIAP)
– Förderung des Weinbaus in Steillagen
– Förderung des Pheromoneinsatzes im Weinbau
– Umstrukturierung und Umstellung von Rebfl ächen
– Rodungsprämie für Rebfl ächen
– Forstförderung

Bitte beachten Sie im Jahr 2009 folgende Neuerungen bei der Betriebsprämienregelung:
– Förderfähigkeit von Dauerkulturen
– Wegfall der Stilllegungsverplichtung
– Flächen müssen im gesamten Kalenderjahr beihilfefähig sein
– Wegfall der Bestimmungen für Zahlungsansprüche aus der nationalen Reserve

Die Angaben des Gemeinsamen Antrages 2009 werden mit Hilfe der Datenverarbeitung erfasst und bearbeitet.
Die Eintragungen sind deshalb vollständig, sorgfältig und gut lesbar vorzunehmen (nicht mit Bleistift). Alle Fragen sind zu beantworten.
In den Fällen einer „Ja/Nein-Abfrage“ ist die entsprechende Antwort durch Ankreuzen kenntlich zu machen. Insbesondere ist auch 
darauf zu achten, dass die Förderprogramme, die beantragt werden, an der entsprechenden Stelle angekreuzt werden müssen.

Der Antrag ist bis zum 31.03.2009 bei der für Sie zuständigen Bewilligungsbehörde einzureichen. Bei später eingereichten An-
trägen bzw. Änderungen muss mit Kürzungen gerechnet werden bzw. kann keine Förderung gewährt werden.

Der Antrag 2009 muss, um als vollständig zu gelten, mindestens folgende Angaben und Unterlagen enthalten:
– Einen vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Gemeinsamen Antrag bzw. im Falle der Antragstellung per CD einen
 unterschriebenen Datenträgerbegleitschein
– Einen vollständig ausgefüllten Flächen- und Nutzungsnachweis (Anlage 1), soweit Flächen vorhanden sind
– Einen vollständig ausgefüllten Nachweis Landschaftselemente, soweit solche Teile der landwirtschaftlichen Fläche sind und
 von Ihnen noch nicht beantragt wurden
– Eine ausgefüllte Anlage Pacht-ZA, sofern Sie ZA gepachtet haben. Dabei muss die gepachtete Flächengröße mindestens 
 genauso groß sein wie die Anzahl der gepachteten ZA.
– Gesonderte Anträge auf Festsetzung der Zahlungsansprüche, soweit die entsprechende Fallkonstellation bei Ihnen zutrifft
– Eine Anbauerklärung, soweit auf Flächen mehrjährige Nachwachsende Rohstoffe ohne Vertrag angebaut werden.
 Bei mehrjährigen Nachwachsenden Rohstoffen mit Vertrag muss die Anbauerklärung nur für laufende Verträge vorgelegt werden
– Anbau- und Abnahmevertrag bzw. Anbauerklärung für Energiepfl anzen, sofern Sie Energiepfl anzenprämie beantragen

In Ihrem eigenen Interesse werden Sie gebeten, den Antrag so früh wie möglich bei dem für Sie zuständigen Amt abzugeben, 
damit ggf. noch fehlende Unterlagen, die für die Festsetzung der Zahlungsansprüche oder die Bewilligung der verschiedenen 
Förderungen erforderlich sind, innerhalb der Antragsfrist nachgereicht werden können.

Nur von Antragsberechtigten bzw. deren Vertretungsberechtigten (bei Vorlage der Vollmacht) unterschriebene Anträge sind gültig.

Wichtig: Achten Sie darauf, die exakte Bankverbindung anzugeben, damit Überweisungen an Sie reibungs-
los ablaufen können. Teilen Sie Änderungen Ihrer Bankverbindung nach Abgabe des „Gemeinsamen Antrags 
2009“ Ihrem zuständigen Amt umgehend schriftlich mit.

Die dem Antrag beigefügten Anlagen auf Seite 9 des Gemeinsamen Antrags sind anzukreuzen. Bitte vergessen Sie 
nicht, den Antrag auf Seite 15 des Gemeinsamen Antrags zu unterschreiben. Nur unterschriebene Anträge sind gültig.
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Direktzahlungen
Für die entkoppelte Betriebsprämie wurden im Jahr 2005 für Ackerland und Dauergrünland sowie im Jahr 2008 für Obst- und Ge-
müsedauerkulturen sowie Rebschul- und Baumschulfl ächen Zahlungsansprüche (ZA) festgesetzt. Eine Betriebsprämie 2009 kann 
erhalten, wer zum 15. 05. 2009 über ZA in der ZID verfügt. Übertragungen, die noch für das Jahr 2009 wirksam werden sollen, 
müssen bis zum 09. 06. 2009 mit Wirkung zum 31. 05. 2009 in ZID gebucht sein. Später gebuchte Übertragungen werden erst für 
die Betriebsprämie 2010 wirksam. Übertragungen, die mit einer Wirksamkeit nach dem 15. 05. 09 und vor dem 01. 06. 09 in ZID 
gebucht werden, müssen der Behörde gemeldet werden. Andernfalls kann es sein, dass derartige Übertragungen nicht für die 
Betriebsprämie 2009 wirksam sind.

Neben der Betriebsprämienregelung gibt es weiterhin verschiedene Zahlungen, deren Gewährung teilweise oder vollständig 
an die Produktion des jeweiligen Erzeugnisses gebunden ist. In Deutschland gehören hierzu die gekoppelten Zahlungen für 
Eiweißpfl anzen, Schalenfrüchte, Energiepfl anzen, Stärkekartoffeln sowie (vorübergehend) Tabak.
 
Cross Compliance

Voraussetzung für den vollständigen Erhalt der entkoppelten und gekoppelten Direktzahlungen ist die Einhaltung von bestimmten
Bewirtschaftungsaufl agen. Dieses Reformelement wird als Cross Compliance-Regelung oder als Einhaltung anderweitiger 
Verpfl ichtungen bezeichnet. Die Aufl agen betreffen die landwirtschaftlichen Flächen, die landwirtschaftliche Erzeugung und die 
landwirtschaftliche Tätigkeit. Nähere Hinweise zur Cross Compliance-Regelung entnehmen Sie bitte der beiliegenden 
Broschüre.

Obligatorische Modulation

Die Zahlungen unterliegen einer obligatorischen Modulation, d.h. sie werden in allen Mitgliedsstaaten seit 2005 um einen vor-
gegebenen Prozentsatz gekürzt. Die über einen Freibetrag von 5.000 EUR hinausgehenden Direktzahlungen werden dabei wie 
folgt gekürzt: 

2009 um 7%

2010 um 8%

2011 um 9%

2012 um 10%

Die o.g. Kürzungen werden für Beträge von über 300.000 EUR um 4 Prozentpunkte angehoben, so dass für Beträge über

300.000EUR folgende Prozentsätze gelten:

2009 um 11%

2010 um 12%

2011 um 13%

2012 um 14%

Die frei werdenden Gelder erhöhen die den Mitgliedsstaaten zur Verfügung stehenden Mittel für ländliche Entwicklungsmaß-
nahmen. Die durch Kürzung anfallenden Gelder werden allerdings nach bestimmten Kriterien (landwirtschaftliche Fläche, Beschäf-
tigte in der Landwirtschaft, relatives Einkommensniveau) auf die Mitgliedsstaaten verteilt. Letztlich muss aber jeder Mitgliedsstaat 
mindestens 80% der durch Kürzung anfallenden Mittel zurückerhalten.

Zuckererhöhung 2009 und Tabakerhöhung 2010
Erhöhungen der Zahlungsansprüche wegen Zucker

Der Ausgleichsbetrag je Tonne Zucker beträgt für das Jahr 2006 45,74 Euro. Entsprechend der testierten Zuckermenge erfolgte 
eine Erhöhung der Zahlungsansprüche in den Jahren 2006, 2007 und 2008.
Im Jahr 2009 erfolgt eine weitere Erhöhung des betriebsindividuellen Zuckerbetrages. Diese ergibt sich, indem der Zucker-
grundbetrag mit dem Faktor 0,1678 multipliziert wird.

Erhöhungen der Zahlungsansprüche wegen Tabak

Im Jahr 2010 wird die Tabakprämie komplett entkoppelt, so dass dann auch die 40% der bisher noch gekoppelten Zahlungen in 
die Zahlungsansprüche eingerechnet werden. 

Beantragung und Erhöhung von Zahlungsansprüchen in 2009
Antrag auf Festsetzung bzw. Erhöhung von Zahlungsansprüchen

Um Zahlungen im Rahmen der Betriebsprämienregelung erhalten zu können, muss der Betriebsinhaber über entsprechende 
Zahlungsansprüche verfügen. Die Zuteilung der Zahlungsansprüche war grundsätzlich im ersten Jahr der Anwendung der 
Betriebsprämienregelung bis zum 17. Mai 2005 zu beantragen. Aufgrund dieses Antrags wurden die Zahlungsansprüche 
zugewiesen.

Betriebsinhaber können im Jahr 2009 einen Antrag auf Zuteilung von Zahlungsansprüchen stellen, sofern sie besondere 
Bedingungen erfüllen (s.u. Betriebsinhaber in besonderer Lage 2009).
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Betriebsinhaber in besonderer Lage 2009
Betriebsinhaber, die die im EG-Recht festgelegten Bedingungen für eine besondere Lage erfüllen, können beantragen, dass ihnen 
zusätzliche Zahlungsansprüche zugeteilt werden. Diese werden aus der nationalen Reserve gespeist. Im Jahr 2009 werden jedem 
Antragsteller nur 30% der beantragten Zahlungsansprüche zugeteilt. In 2009 gelten folgende Konstellationen als „Fall in besonde-
rer Lage“:

• Übertragung eines verpachteten Betriebes oder Betriebsteiles und
• Pacht oder Kauf eines Betriebes oder Betriebsteiles

Mindestschwelle
Alle Betriebsinhaber, die aufgrund der Regelungen für die Fälle in besonderer Lage einen entsprechenden Antrag stellen, erhalten 
nur dann Zahlungsansprüche, wenn sich dadurch eine nennenswerte Erhöhung ihres Referenzbetrages ergibt.
 
Von einer nennenswerten Erhöhung des Referenzbetrages wird ausgegangen, wenn eine der beiden folgenden Mindest-
schwellen überschritten wird: 

• Es liegt eine Erhöhung des Referenzbetrages des gesamten Betriebes um mindestens 5 Prozent vor 
 (relative Mindestschwelle). Gleichzeitig muss die Anhebung des Referenzbetrages mindestens 500 Euro betragen.
• Die Anhebung des Referenzbetrages beträgt mindestens 5000 Euro (absolute Mindestschwelle).

Beispiele:
a) Im Jahr 2005 hat Betriebsinhaber A bereits 10 Zahlungsansprüche im Wert von je 250 Euro erhalten. Im Jahr 2009 könnte er  

aufgrund der Inanspruchnahme eines Falles in besonderer Lage für drei Hektar beihilfefähiger Fläche drei Zahlungsansprüche 
im Wert von je 250 Euro beanspruchen. Sein Referenzbetrag aus dem Jahr 2005 beträgt 2500 Euro. Im Jahr 2009 würde er sich 
auf 3250 Euro (2500 Euro + 750 Euro) erhöhen. Damit überschreitet er die relative Mindestschwelle von 5 Prozent und auch den 
damit verbundenen Mindestbetrag von 500 Euro, so dass er den zusätzlichen Referenzbetrag bzw. die zusätzlichen Zahlungs-
ansprüche erhalten kann.

b) Im Jahr 2005 hat Betriebsinhaber C bereits 200 Zahlungsansprüche im Wert von je 250 Euro erhalten. Im Jahr 2009 könnte er 
aufgrund der Inanspruchnahme eines Falles in besonderer Lage für zwei Hektar beihilfefähiger Fläche zwei Zahlungsansprüche 
im Wert von je 250 Euro beanspruchen. Sein Referenzbetrag aus dem Jahr 2005 beträgt 50 000 Euro. 
Im Jahr 2009 käme ein zusätzlicher Referenzbetrag von 500 Euro hinzu. Dieser Betrag ist jedoch niedriger als die relative 
Mindestschwelle (5% wären 2500 Euro) und ebenfalls niedriger als die absolute Mindestschwelle von 5000 Euro. 
Da weder die absolute noch die relative Mindestschwelle überschritten wird, kann für Betriebsinhaber C kein zusätzlicher 
Referenzbetrag bzw. keine zwei zusätzlichen Zahlungsansprüche im Jahr 2009 festgesetzt werden.

Im Folgenden werden die Bedingungen für die verschiedenen Fälle in besonderer Lage erläutert:

1) Übertragung eines verpachteten Betriebes oder Betriebsteiles (Antrag nach Art. 20)
Jeder tatsächliche oder potenzielle Hoferbe, der zwischen dem 15. 05. 08 und dem 15. 05. 09 einen Betrieb oder Betriebsteil
• der im Bezugszeitraum bis mindestens 15.05.08 an einen Dritten verpachtet war,
• durch kostenlose oder zu einem symbolischen Preis erfolgte Übertragung im Rahmen eines Verkaufs oder einer Pacht für  
 sechs oder mehr Jahre oder durch Vererbung bzw. vorweggenommene Erbfolge,
• von einem Betriebsinhaber, der die landwirtschaftliche Tätigkeit eingestellt hat oder verstorben ist,

erhalten hat, befi ndet sich in einer besonderen Lage und kann unter bestimmten Bedingungen zusätzliche Referenzbeträge bzw. 
Zahlungsansprüche erhalten.

Für das Datum des „Erhaltens“ kommt es im Rahmen der Verpachtung auf die tatsächliche Inbesitznahme bzw. Übergabe des 
Betriebes oder des Betriebsteiles an. Für die kostenlose Übertragung oder die Übertragung zu einem symbolischen Preis ist 
entscheidend, dass der Hoferbe Eigentümer des Betriebes oder Betriebsteiles zwischen dem 15. 05. 08 und dem 15. 05. 09 ist.

Flächenbezogene Beträge
Wurden nur Flächen übertragen, wird der Referenzbetrag allein auf der Grundlage der fl ächenbezogenen Beträge berechnet. 
Für den fl ächenbezogenen Betrag ist entscheidend, welchen Status die betreffenden Flächen am 15. Mai 2003 hatten.

Betriebsindividuelle Beträge
Betriebsindividuelle Beträge können auf Antrag des Hoferben nur dann berechnet werden, wenn mehr als nur Flächen übertragen 
wurden und eine Produktion im Jahr vor der Verpachtung stattfand, für die im Bezugszeitraum eine Direktzahlung gewährt worden 
wäre, die zu einem betriebsindividuellen Betrag geführt hätte (z.B. Mastbullenstall). Zusätzlich kann auch eine zusammen mit 
anderen Betriebsteilen verpachtete Milchreferenzmenge berücksichtigt werden, sofern diese dem Hoferben nicht bereits am 
31. März 2005 zur Verfügung stand. Grundlage bei der Ermittlung des betriebsindividuellen Betrages ist die Erzeugung in dem 
übertragenen Betrieb bzw. Betriebsteil im Jahr vor der Verpachtung, für die Direktzahlungen gewährt worden sind. Ein betriebs-
individueller Betrag wird jedoch nur in dem Umfang gewährt, als im Rahmen der seinerzeitigen Verpachtung auch die 
entsprechenden Prämienansprüche, Lieferrechte oder Produktionsquoten mit übertragen worden sind.

Antragsverfahren
Anträge auf Zuweisung von Zahlungsansprüchen in diesem Fall besonderer Lage sind jeweils bis zum 15. Mai, der auf das 
Auslaufen der Pacht folgt, zu stellen. Wenn der Pachtvertrag z.B. im Oktober 2008 ausgelaufen ist, kann der Betriebsinhaber 
bis spätestens zum 15. Mai 2009 einen Antrag stellen.
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2) Pacht oder Kauf eines Betriebes oder Betriebsteiles (Antrag nach Art. 22)
Ein Betriebsinhaber, der 

• einen im Bezugszeitraum verpachteten Betrieb oder Betriebsteil bis spätestens zum 15. Mai 2004 gekauft hat oder 
• einen Betrieb oder Betriebsteil (muss nicht verpachtet gewesen sein) nach 2002 und bis spätestens zum 15. Mai 2004 für sechs  
 Jahre oder länger gepachtet hat, ohne dass die Pachtbedingungen angepasst werden können, 

kann unter bestimmten Bedingungen auf Antrag zusätzliche Referenzbeträge bzw. Zahlungsansprüche erhalten.
Zum Nachweis, dass die Pachtbedingungen nicht angepasst werden können, ist zumindest Folgendes vorzulegen:

• Pachtvertrag, aus dem sich dieser Tatbestand ergeben muss,
• schriftliche Erklärung von Pächter und Verpächter, dass eine Anpassung nicht möglich ist.

Flächenbezogene Beträge
Wurden nur Flächen gekauft oder langfristig gepachtet, wird der Referenzbetrag allein auf der Grundlage der fl ächenbezogenen Beträ-
ge berechnet. Für den fl ächenbezogenen Betrag ist entscheidend, welchen Status die betreffenden Flächen am 15. Mai 2003 hatten.

 
Betriebsindividuelle Beträge
Betriebsindividuelle Beträge können auf Antrag des Betriebsinhabers nur dann berechnet werden, wenn mehr als nur Flächen 
gekauft oder langfristig gepachtet wurden und Teil dieses Kaufs oder langfristigen Pachtvertrages eine Produktionskapazität war, 
für die im Bezugszeitraum eine Direktzahlung gewährt worden wäre, die zu einem betriebsindividuellen Betrag geführt hätte (z.B. 
Mastbullenstall). Zusätzlich kann auch eine gekaufte oder gepachtete Milchreferenzmenge berücksichtigt werden, sofern ihm die 
Milchreferenzmenge nicht bereits ohnehin am 31. März 2005 zustand und er auf dieser Basis bereits betriebsindividuelle Beträge 
erhalten hat. Grundlage bei der Ermittlung des betriebsindividuellen Betrages ist die Produktionskapazität, die dem Pacht- 
oder Kaufvertrag zu Grunde liegt. Ein betriebsindividueller Betrag wird jedoch nur in dem Umfang gewährt, als im Rahmen der 
Verpachtung oder des Verkaufs des Betriebes oder Betriebsteils auch die entsprechenden Prämienansprüche, Lieferrechte oder 
Produktionsquoten mit übertragen worden sind.

Antragsverfahren
Anträge auf Zuweisung von Zahlungsansprüchen in diesem Fall besonderer Lage sind jeweils bis zum 15. Mai, der auf die 
Übernahme des gepachteten oder gekauften Betriebes oder Betriebsteils folgt, zu stellen. Hat der Betriebsinhaber den 
Betrieb z.B. im August 2008 übernommen, kann er bis spätestens zum 15. Mai 2009 einen Antrag stellen.

Nutzung von Zahlungsansprüchen (ZA)
Direktzahlungen im Rahmen der einheitlichen Betriebsprämie können nur dann gewährt werden, wenn ein Betriebsinhaber ZA 
besitzt und diese im jeweiligen Jahr nutzt (aktiviert).

ZA werden genutzt, indem der Betriebsinhaber seine Zahlungsansprüche mit beihilfefähigen Flächen beantragt.

ACHTUNG: Ab dem Jahr 2009 sind auch Dauerkulturfl ächen beihilfefähig.

Dies bedeutet, dass die Nutzung von ZA-Dauergrünland auch mit Acker- oder Dauerkulturfl ächen und die Nutzung von ZA-Acker 
auch mit Dauergrünland oder Dauerkulturen beantragt werden kann.

Je Hektar beihilfefähiger Fläche kann grundsätzlich nur die Nutzung eines ZA beantragt werden.

Die Flächen müssen Ihnen für die Beantragung der Betriebsprämie und damit für die Nutzung von Zahlungsansprüchen am 
15.05.2009 zur Verfügung stehen und das gesamte Kalenderjahr über beihilfefähig sein oder, wenn sie auch für nicht landwirt-
schaftliche Tätigkeiten genutzt werden, hauptsächlich für eine landwirtschaftliche Tätigkeit genutzt werden.

 
Mindestgröße
Die Mindestgröße eines Schlages zur Nutzung (Aktivierung) eines ZA beträgt in Hessen 0,1 ha. 

Mindestbewirtschaftung
ZA können auch mit Acker- und Grünlandfl ächen genutzt werden, die aus der landwirtschaftlichen Erzeugung genommen wurden 
(Codierungen 591 und 592 lt. Codeliste A). Diese Flächen müssen jedoch wenigstens in einem guten landwirtschaftlichen und 
ökologischen Zustand gehalten werden. Dazu sind folgende Mindestbewirtschaftungsaufl agen einzuhalten:

Mindestbewirtschaftung von Ackerland:

• Selbstbegrünung oder Begrünung durch gezielte Aussaat 

• Aufwuchs mindestens einmal jährlich zerkleinern und ganzfl ächig verteilen oder mindestens alle 2 Jahre mähen, jedoch   
 nicht im Zeitraum vom 01. April bis 30. Juni.

Mindestbewirtschaftung von Grünland:

• Aufwuchs mind. einmal jährlich zerkleinern und ganzfl ächig verteilen oder mind. alle 2 Jahre mähen und Mähgut abfahren,   
 jedoch nicht im Zeitraum vom 1. April bis 30. Juni.

Flächen, die Sie weiterhin „freiwillig stilllegen“ möchten, sind in 2009 mit 591 zu codieren.

Grundsätzlich dürfen die für ein bestimmtes Bundesland zugeteilten ZA auch nur dort genutzt werden.
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Wird ein Zahlungsanspruch während drei aufeinander folgenden Kalenderjahren nicht genutzt, wird dieser der nationalen Reserve 
zugeführt. 

Hinweis:
Ob ein Zahlungsanspruch einzugsgefährdet ist und damit 2009 wegen Nichtnutzung im 3. Jahr eingezogen werden könnte, kann 
der Anlage Aktivierung Zahlungsansprüche entnommen werden. Gefährdet sind jene Zahlungsansprüche, bei denen als letzte 
Nutzung „2006“ in der Spalte 5 der Anlage „Aktivierung von Zahlungsansprüchen“ vermerkt ist.
Bei solchen ZA ist evtl. die Angabe einer eigenen Rangfolge sinnvoll.

Aktivierung von Zahlungsansprüchen 
Unter „Aktivierung von Zahlungsansprüchen“ versteht man die Anmeldung von Zahlungsansprüchen in Verbindung mit einer 
entsprechenden Anzahl beihilfefähiger Flächen durch einen Betriebsinhaber. Ein Zahlungsanspruch ist mit jeweils einem Hektar 
beihilfefähiger Fläche zu aktivieren.

Allgemeine Regelungen
Bei der Aktivierung von Zahlungsansprüchen sind folgende Punkte zu berücksichtigen:

• Der Betriebsinhaber kann nur solche Zahlungsansprüche aktivieren, die mit Wirksamkeit 15. 05. 09 (bei Meldung 
 an die Behörde 31. 05. 09) in der Zentralen InVeKoS-Datenbank (ZID-Datenbank) unter seiner Betriebsnummer 
 bis spätestens 09. 06. 09 verbucht sind.

• Zahlungsansprüche können in der Regel nur in dem Umfang aktiviert werden, in dem der Betriebsinhaber beihilfefähige   
 Flächen anmeldet.

• Der Zahlungsanspruch kann nur mit einer beihilfefähigen Fläche aktiviert werden, die in der Region gelegen ist, in der der   
 Zahlungsanspruch zugewiesen wurde.

• Auf den angemeldeten beihilfefähigen Flächen muss eine zulässige Flächennutzung erfolgen.

• Die angemeldete beihilfefähige Fläche muss dem Betriebsinhaber am 15.05.2009 zur Verfügung stehen und im gesamten 
 Kalenderjahr beihilfefähig sein.

• Werden Zahlungsansprüche nicht innerhalb bestimmter Fristen genutzt, werden sie in die nationale Reserve eingezogen.
 Bei Zahlungsansprüchen aus der nationalen Reserve wird nur der Wertanteil, der aus der nationalen Reserve zugeteilt wurde,  
 eingezogen. 

Mit dem Gemeinsamen Antrag 2009 wurde Ihnen eine Anlage „Aktivierung von Zahlungsansprüchen“ übersandt. Dort sind alle 
antragsrelevanten Zahlungsansprüche aufgelistet, die Ihnen lt. ZID zum Stichtag 31. 01. 2009 zur Verfügung stehen. 
Buchungen nach dem 31. 01. 09 sind folglich hier noch nicht berücksichtigt.

In den meisten Fällen bringt die „Aktivierung nach dem Standardverfahren“ das optimale Ergebnis. Nur in Einzelfällen 
empfi ehlt sich die Festlegung einer eigenen Rangfolge. 

Die Rangfolge ist nur dann von Bedeutung, wenn
 – weniger Fläche als Zahlungsansprüche vorhanden sind, d.h. wenn nicht alle Zahlungsansprüche genutzt werden   
    können und/oder
 – bei einem Zahlungsanspruchsintervall in der Spalte „letzte Nutzung“ der Eintrag „2006“ vorhanden ist.

Zur Aktivierung der Zahlungsansprüche gibt es 2 Varianten:

1. Aktivierung nach dem Standardverfahren:
Falls Sie diese Variante wählen, müssen Sie die Anlage „Aktivierung der Zahlungsansprüche“ nicht einreichen. In diesem Fall 
werden alle Zahlungsansprüche, die zum Stichtag 15. 05. 09 in der Zentralen Datenbank in München gespeichert sind, 
in folgender Rangfolge aktiviert:
1. die ZA mit dem höheren Wert
2. anschließend die ZA mit dem ältesten Datum der letzten Nutzung

Beispiel 1:
Es werden 5 ha Fläche beantragt und es sind folgende ZA vorhanden:
2 ZA AL á 326 €
3 ZA á 300,39 € (ehemalige STL-ZA) 
2 ZA DGL á 74 € 

Nach der Standardrangfolge werden nun die 2 AL-ZA und die drei ehemaligen STL-ZA aktiviert. Die 2 DGL-ZA werden hingegen
nicht aktiviert, da sie in der Reihenfolge am Ende stehen und die Flächen nicht ausreichen, um alle ZA zu aktivieren.

2. Aktivierung nach eigener Rangfolge:
Falls sie diese Variante wählen, so muss die Anlage „Aktivierung der Zahlungsansprüche“ eingereicht werden und hierauf eine 
Rangfolge der Aktivierung festgelegt werden.
Bitte beachten Sie:
Falls Sie Zahlungsansprüche nach dem Stichtag 31. 01. 09 erworben haben, so müssen Sie diese in der Liste ergänzen, um auch 
für diese eine Rangfolge festlegen zu können.
Für Zahlungsansprüche, für die keine Rangfolge angegeben ist, gilt, dass sie zuletzt aktiviert werden.
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Legende zur Anlage „Aktivierung von Zahlungsansprüchen“:

Die Anlage „Aktivierung von Zahlungsansprüchen“ enthält folgende Spalten:

Zahlungsanspruch: Hier wird der Ident aufgeführt, mit dem das ZA-Intervall (alle Zahlungsansprüche mit identischen 
 Eigenschaften) in der Zentralen Datenbank gespeichert ist.

Region: Jeder Zahlungsanspruch ist einem Bundesland zugeordnet. Er kann nur mit Flächen aktiviert werden, die in diesem
 Bundesland liegen.

Art: Folgende Arten von Zahlungsansprüchen sind möglich:

 N = normaler Ackerland- oder Dauergrünland-Zahlungsanspruch, ehemaliger STL-Zahlungsanspruch oder im Jahr 2008 
   für Obst- oder Gemüsedauerkultur bzw. Rebschul- oder Baumschulfl ächen zugewiesener Zahlungsanspruch.
 BES = besonderer Zahlungsanspruch

Anzahl: Anzahl der antragsrelevanten Zahlungsansprüche dieser Art zum 31.01.2009

Letzte Nutzung: Hier wird das Jahr ausgewiesen, in dem der Zahlungsanspruch zum letzten Mal genutzt wurde. 
 Steht hier das Jahr „2006“ so wird der ZA bei einer Nichtnutzung 2009 eingezogen.

Wert/ZA 2009: Wert eines Zahlungsanspruchs dieses Intervalls im Jahr 2009. Die Werterhöhung des Jahres 2009 der Zahlungs- 
 ansprüche, in denen ein betriebsindividueller Betrag wegen Zucker enthalten ist, ist noch nicht berücksichtigt. 

nat. Res.:  ZA, die hier gekennzeichnet sind, stammen aus der nationalen Reserve

GVE/ZA:  falls es sich um besondere Zahlungsansprüche handelt, wird hier aufgeführt, wie viele GVE benötigt werden, 
  um die besonderen ZA zu aktivieren

Aktivierung besonderer Zahlungsansprüche mit Fläche
Sollten Sie über besondere ZA verfügen, im Jahr 2009 über Flächen ohne ZA verfügen und daher diese besonderen 
Zahlungsansprüche im Jahr 2009 nicht durch die Beibehaltung der Tierhaltung (ausgedrückt in GVE), sondern mit Fläche 
aktivieren, so muss die Anlage „Aktivierung der Zahlungsansprüche“ mit dem Antrag eingereicht werden. 
Für die besonderen ZA, die mit Fläche aktiviert werden sollen, ist in der Spalte „Aktivierung besonderer ZA mit Fläche“ 
ein „X“ zu setzen.

Rangfolge: Hier können Sie die Rangfolge durch die Eintragung von Ziffern festlegen. Je kleiner die Ziffer, desto eher werden  
 Zahlungsansprüche aus diesem Intervall aktiviert.

Bemerkungen: Dieses Feld steht zur Verfügung, um z.B. Angaben zu erklären.

Bitte beachten Sie, dass in der „Anlage Aktivierung von Zahlungsansprüchen“ evtl. Zahlungsansprüche vorgedruckt sind, 
die Ihnen wegen 3-jähriger Nichtnutzung in den Jahren 2006, 2007 und 2008 zur Antragstellung 2009 bereits nicht mehr zur 
Verfügung stehen.

Übertragung von Zahlungsansprüchen 

Achtung: Bei Betriebsübergaben müssen auch die Zahlungsansprüche übertragen werden!

Betriebsinhaber können Zahlungsansprüche durch Verkauf oder jede andere endgültige Übertragung (z.B. Schenkung) mit und 
ohne Flächen an andere Betriebsinhaber übertragen. 

Verpachtung von Zahlungsansprüchen
Eine Verpachtung oder ähnliche Übertragung von Zahlungsansprüchen ist dagegen nur mit Fläche zulässig, d.h., wenn 
zusammen mit den Zahlungsansprüchen mindestens die gleiche Anzahl von Hektar beihilfefähiger Flächen übertragen wird. 
In der Regel ist der Verpächter sowohl der Eigentümer der Flächen als auch der Zahlungsansprüche. Als zulässig anzusehen 
sind auch die Fälle, in denen ein Pächter von Flächen und Inhaber von eigenen Zahlungsansprüchen diese Zahlungsansprüche 
zeitweilig mit der Unterverpachtung der Flächen an einen anderen Betriebsinhaber verpachtet. Dies setzt jedoch voraus, dass der 
Verpächter der Flächen einer Unterverpachtung der Flächen zugestimmt hat. Nicht zulässig ist dagegen die Unterverpachtung 
von gepachteten Zahlungsansprüchen.

Werden Zahlungsansprüche gepachtet, so sind die mit diesen ZA gepachteten Flächen in Spalte 13 des FNN zu kennzeichnen, 
sowie in der Anlage „Pacht-ZA“ aufzuführen. Bitte beachten Sie, dass nur solche ZA rechtmäßig übertragen wurden, für die eine 
entsprechende Fläche nachgewiesen wird.

Die im Antrag 2009 angegebenen Pachtungen von ZA sind in der Anlage „Pacht-ZA“ aufgeführt. Bitte prüfen Sie die vorgedruck-
ten Daten, geben Sie jeweils die Schlagnummer des Antragsjahres 2009 an und ergänzen Sie neu gepachtete ZA.

Übertragung von Zahlungsansprüchen
Eine Übertragung von Zahlungsansprüchen ist grundsätzlich jederzeit möglich. Es gibt hier also keine zeitlichen Beschränkungen 
wie z.B. bei der Übertragung von Milchquoten über die Quotenbörse. Übertragungen von Zahlungsansprüchen werden aber nur 
dann wirksam, wenn die Übertragung nicht gegen die einschlägigen Vorschriften verstößt.
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Regionale Beschränkung des Handels
Zahlungsansprüche dürfen nur innerhalb derselben Region genutzt werden, für die sie auch festgesetzt wurden. Da die Zahlungs-
ansprüche einzeln identifi ziert und registriert werden, ist aus ihrer Kennung jederzeit ersichtlich, welcher Region sie zuzuordnen sind.

Überträgt ein Betriebsinhaber alle besonderen Zahlungsansprüche an einen anderen Betriebsinhaber im Wege der Verpachtung oder 
eines Verkaufs, so gilt dies als Übertragung von Zahlungsansprüchen mit Flächen. Dies bedeutet, dass er seine besonderen Zahlungsan-
sprüche auch ohne vorherige Aktivierung übertragen kann, vorausgesetzt, er überträgt alle besonderen Zahlungsansprüche. Der Über-
nehmer kann in diesem Fall die Ausnahmereglung für die fl ächenlose Aktivierung besonderer Zahlungsansprüche in Anspruch nehmen.

Verfahren bei der Übertragung von Zahlungsansprüchen 
Die Übertragung von Zahlungsansprüchen erfolgt für den Übertragenden (z.B. der Verkäufer bzw. Verpächter) und den 
Übernehmer (z.B. der Käufer bzw. Pächter) nach dem unter „Abwicklung des Verfahrens“ beschriebenen Verfahren.

Wer Zahlungsansprüche durch Übertragung erhalten will und über keine Betriebsnummer verfügt, ist verpfl ichtet, sich vor der 
Übertragung als Betriebsinhaber bei der zuständigen Landesstelle registrieren zu lassen.

Hinweis: Eine Übertragung von Zahlungsansprüchen ist grundsätzlich jederzeit möglich. In Fällen, in denen der Übernehmer die 
übertragenen Zahlungsansprüche noch im selben Kalenderjahr aktivieren möchte, muss die Meldung der Übertragung spätestens 
am 09. 06. 2009 (= 25. Kalendertag nach dem Termin für die Einreichung des Antrages auf Betriebprämie) erfolgt sein. Wird dieser 
Termin nicht eingehalten, so berücksichtigt die zuständige Landesstelle diesen Zahlungsanspruch bei der Entscheidung über den 
Antrag auf Betriebsprämie für dieses Jahr nicht mehr.

Abwicklung des Verfahrens
Übertragung von Zahlungsansprüchen/Meldungen ZID
Voraussetzung für die Wirksamkeit einer Übertragung von Zahlungsansprüchen ist das Vorliegen eines entsprechenden privat-
rechtlichen Vertrages zwischen Abgeber und Übernehmer. Darin müssen die zu übertragenden Zahlungsansprüche durch Angabe 
der Seriennummern und laufender Nummer exakt benannt werden. Die Eigenschaften wie Umfang, Wert, letzte Aktivierung, sollten 
zur Klarstellung ebenfalls festgehalten sein. 

Die Anzeige der Übertragung gegenüber der Behörde erfolgt durch Meldung an die Datenbank. Im Rahmen der Datenbank-
meldung erhalten die Handelspartner auch Ausdrucke, die als Vertragsbestandteil genutzt werden können. Um die Zahlungsan-
sprüche aktivieren zu können, muss der Übernehmer spätestens am 09. 06. 2009 als Inhaber der Zahlungsansprüche in der 
ZID-Datenbank mit einer Unternehmens-/Betriebsnummer aufgeführt sein.

Ähnlich wie beim „Home banking“ kann ein Betrieb auf seinem Konto stehende Zahlungsansprüche „abbuchen“ und zur 
Einbuchung auf das Konto eines anderen Betriebes „anweisen“. 

Es gibt dabei mehrere Arten der Übertragung, im Einzelnen sind dies: 

• Die dauerhafte Übertragung (Verkauf) mit Fläche,
• die dauerhafte Übertragung (Verkauf) ohne Fläche,
• die zeitlich befristete Übertragung (Verpachtung) mit Fläche,
• Sonderfälle (Erbfolge, Übertragung von ZA mit Beschränkungen).

Beteiligung der Behörde bei der Übertragung
Die Übertragung der Zahlungsansprüche erfolgt durch die Betriebsinhaber selbst und nicht durch die Datenbank oder durch die 
Verwaltung. 

Die Übertragung von Zahlungsansprüchen mit Beschränkung, z.B. wegen Zuteilung aus der nationalen Reserve, bedürfen neben 
der Meldung der Einschaltung der zuständigen Behörde.

Zugang zur ZID Datenbank
Der Zugang über Internet zur ZID-Datenbank erfolgt mit der Ihnen mit gesondertem Schreiben übersandten Betriebsnummer 
sowie der zugehörigen PIN. 

Ablauf der Meldung in der Datenbank
Im ersten Schritt meldet sich der Abgeber zur Übertragung von Zahlungsansprüchen in der ZID an. Dort wählt er im zweiten 
Schritt die ZA aus, die er abgeben möchte bzw. abgegeben hat. Sofern keine Verstöße gegen Plausibilitätsvorgaben vorliegen, 
werden anschließend die zu übertragenden ZA vom Konto des Abgebers abgebucht und in ein Zwischenkonto eingebucht.

Der Abgeber erhält vom System eine Transaktionsnummer. Diese teilt der Abgeber dem Übernehmer mit. Zur Dokumentation der 
Transaktion in der Datenbank und – bei Bedarf – als Vertragsbestandteil druckt der Abgeber für den Übernehmer ein PDF-Dokument. 

Das PDF-Dokument enthält alle relevanten Angaben zur Transaktion einschließlich der Identifi kation der ausgebuchten Zahlungs-
ansprüche. Das PDF-Dokument sollte vom Übergeber dem Übernehmer unterschrieben ausgehändigt werden. Damit hat der 
Übernehmer einen Beleg, dass der Übergeber die Transaktion gemeldet hat. Danach meldet sich der Übernehmer seinerseits in 
der ZID an. Dort gibt er die Transaktionsnummer sowie ggf. weitere Details ein. Anschließend bucht er die ZA aus dem Zwischen-
konto in sein eigenes Konto ein. Mit der Einbuchung auf das Konto des Übernehmers ist die Meldung der Transaktion in der ZID 
Datenbank erfolgreich abgeschlossen.
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Rückabwicklung von Übertragungen
Eine gegen den Willen des Kontoinhabers durchgeführte Transaktionsmeldung, z.B. wegen unberechtigter Nutzung der PIN durch 
Dritte oder wegen betrügerischer Manipulationen von Daten, kann nur durch die zuständige Behörde rückabgewickelt werden. 
Voraussetzung für die Rückabwicklung ist eine eindeutige schriftliche Beweislage oder eine gerichtliche Entscheidung. 

Nutzung von ZID-Vollmachten
Sofern ein Landwirt über keinen Internetzugang verfügt, besteht die Möglichkeit, sich eines Dienstleisters zur Verwaltung der ZA 
zu bedienen. In diesem Fall muss der Landwirt dem Dienstleister eine spezielle ZID-Vollmacht ausstellen. Diese Vollmacht kann 
als PDF-Dokument aus der ZID-Datenbank heruntergeladen werden. Die vom Vollmachtgeber ausgefüllte und unterschriebene 
Vollmacht ist an die zuständige Regionalstelle bzw. Adressdatenstelle zu schicken. Von dieser wird sie dann in die ZID-Datenbank 
eingetragen. 

Der Bevollmächtigte benötigt eine eigene Betriebsnummer und PIN. Unter dieser Betriebsnummer und PIN meldet er sich bei der 
ZID an. Er benötigt dazu nicht die PIN des Vollmachtgebers. 

HIT-Vollmachten 
Vollmachten, die im Rahmen von HIT vergeben wurden, berechtigen den Bevollmächtigten nicht, Informationen aus dem Bereich 
der ZID einzusehen oder zu verändern.

Information der Empfänger von Mitteln aus dem Europäischen Agrarfonds und dem 
Europäischen Fischereifonds über die Veröffentlichung von Informationen gemäß Artikel 4 
der VO (EG) Nr. 259/2008

Personenbezogene Angaben über die Empfänger von Mitteln aus dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) 
und dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raumes (ELER) und die Beträge, die jeder Emp-
fänger erhalten hat, im folgenden Informationen genannt, werden im Internet veröffentlicht und können zum Zweck des Schutzes 
der fi nanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften von Rechnungsprüfungs- und Untersuchungseinrichtungen der 
Europäischen Gemeinschaften, des Bundes, der Länder, der Kreise und der Gemeinden verarbeitet werden.

Folgende Informationen werden ausgewiesen:
a) bei natürlichen Personen Vorname und Nachname,
b) bei juristischen Personen der vollständige eingetragene Name mit Rechtsform,
c) bei Vereinigungen natürlicher oder juristischer Personen ohne eigene Rechtspersönlichkeit der vollständige, eingetragene oder 

anderweitig amtlich anerkannte Name der Vereinigung,
d) Postleitzahl und Gemeinde, in der der Empfänger wohnt oder eingetragen ist,
e) für den EGFL der Betrag der Direktzahlungen im Sinne des Artikels 2 Buchstabe d der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des 

Rates vom 29. September 2003 mit gemeinsamen Regeln für Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik und 
mit bestimmten Stützungsregelungen für Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe und zur Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 
2019/93, (EG) Nr. 1452/2001, (EG) Nr. 1453/2001, (EG) Nr. 1454/2001, (EG) Nr. 1868/94, (EG) Nr. 1251/1999, (EG) Nr. 1254/1999, 
(EG) Nr. 1673/2000, (EWG) Nr. 2358/71 und (EG) Nr. 2529/2001 (ABl. L 270 vom 21.10.2003, S. 1), die der Empfänger in dem 
betreffenden EU-Haushaltsjahr (16. Oktober bis 15. Oktober des Folgejahres) erhalten hat,

f) für alle sonstigen Zahlungen aus dem EGFL außerdem der Betrag, den der Empfänger in dem betreffenden EU-Haushaltsjahr 
erhalten hat,

g) für den ELER der Gesamtbetrag der öffentlichen Mittel, die der Empfänger in dem betreffenden EU-Haushaltsjahr erhalten hat; 
hierzu gehören der Betrag der Gemeinschaftsbeteiligung und der Betrag der nationalen öffentlichen Mittel,

h) die Gesamtsumme der Beträge der zuvor genannten Zahlungen, die der Empfänger im betreffenden EU-Haushaltsjahr 
erhalten hat.

Die Veröffentlichung erfolgt auf Grundlage der Verpfl ichtung der Mitgliedstaaten nach der Verordnung (EG) Nr. 1290/2005 des 
Rates vom 21. Juni 2005 über die Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik (ABl. L 209 vom 11.08.2005, S. 1), zuletzt geändert 
durch die Verordnung (EG) Nr. 1437/2007 (ABl. L 322 vom 07.12.2007, S. 1), und der Verordnung (EG) Nr. 259/2008 der Kommissi-
on vom 18. März 2008 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1290/2005 des Rates hinsichtlich der Veröffentli-
chung von Informationen über die Empfänger von Mitteln aus dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und 
dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raumes (ELER) (ABl. L. 76 vom 19.03.2008, S. 28)
sowie des Agrar- und Fischereifonds-Informationen-Gesetzes, dass der Deutsche Bundestag am 16. Oktober 2008 in dritter 
Lesung beschlossen (Bundestagsdrucksachen 16/10299, 16/10596) und dem der Bundesrat am 7. November 2008 (Bundestags-
drucksache 727/08 [Beschluss]) zugestimmt hat.

Die Informationen werden auf einer besonderen – vom Bund und den Ländern gemeinsam betriebenen – Internetseite der Bundes-
anstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) unter der Internetadresse

     www.agrar-fi scherei-zahlungen.de

von den für die Zahlungen zuständigen Stellen des Bundes und der Länder veröffentlicht.

Die Vorschriften der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natür-
licher Personen bei der Verarbeitung Personen bezogener Daten und zum freien Datenverkehr (ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31), 
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 (ABl. L 284 vom 31.10.2003, S. 1), sowie die nationalen Datenschutz-
bestimmungen des Bundes und der Länder bleiben unberührt. Bezüglich der Rechte als betroffene natürliche Person hinsichtlich 
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personenbezogener Daten und der Verfahren für die Ausübung dieser Rechte wird auf die einschlägigen datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen, insbesondere auf die §§ 19 ff. des Bundesdatenschutzgesetzes sowie die entsprechenden Vorschriften der 
Datenschutzgesetze der Länder verwiesen.

Danach können betroffene natürliche Personen als Empfänger von Fondsmitteln bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen 
ein Recht auf Widerspruch, Berichtigung, Sperrung oder Löschung unrichtiger Daten haben. Die Geltendmachung dieser Rechte 
ist bei den jeweils für die jeweilige Zahlung der Mittel zuständigen Stellen der Länder und des Bundes einzulegen.

Die Europäische Kommission richtet unter ihrer zentralen Internetseite eine Website

     http://ec.europa.eu/grants/search/benefi ciaries_de.htm

ein, die auf die Veröffentlichungs-Internetseiten aller Mitgliedstaaten hinweist.

Mit der Veröffentlichung der Informationen für den Empfänger von Mitteln aus den Europäischen Agrarfonds und dem Europä-
ischen Fischereifonds verfolgt die Europäische Union das Ziel, die Transparenz der Verwendung von Gemeinschaftsmitteln zu 
verbessern.

Ausfüllhinweise zu den einzelnen Feldern:

I. Allgemeine Angaben
Mit dem 12-stelligen Personenident (PI) ist es zusammen mit dem Ihnen mitgeteilten PIN möglich, sich in der Zentralen Daten-
bank in München über die Ihnen im Rahmen der Betriebsprämie zustehenden Zahlungsansprüche zu informieren sowie diese zu 
handeln. Der 12-stellige Personenident setzt sich zusammen aus 06 000 und dem bisher bereits bekannten Personenident (PI).
Diese Nummer wird auch als InVeKoS-Nummer oder ZID-Nummer bezeichnet.

Feld 1–13: 
Bei erstmaliger Antragstellung ist der Unternehmensident und der Personenident bei dem für Sie zuständigen Amt zu erfragen. 
Die Angaben in den Feldern 1–13 sind vollständig einzutragen, wenn Ihnen kein vorgedruckter Etikettaufkleber vorliegt.
Änderungen (z.B. bei der Bankverbindung) sind deutlich zu kennzeichnen.

Feld 13A:
Bitte tragen Sie hier die 11-stellige Steuernummer des Bundesamtes für Finanzen ein, die Ihnen im Jahr 2008 mitgeteilt wurde.

Feld 14: 
Die entsprechende Rechtsform Ihres Unternehmens ist durch Ankreuzen bzw. genaue Angabe unter der Abfrage „Sonstige“ 
kenntlich zu machen. Geben Sie zusätzlich darüber hinaus an, ob es sich um ein Unternehmen im Haupterwerb oder im 
Nebenerwerb handelt.

Feld 15:
Bitte kennzeichnen Sie eine der vorgegebenen Möglichkeiten.

Feld 16: 
Soweit es sich bei dem antragstellenden Unternehmen um eine Personen- oder Kapitalgesellschaft, um eine juristische Person 
oder ein Unternehmen mit einer anderen Rechtsform handelt und sich Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben haben 
bzw. Sie im Vorjahr keinen Antrag gestellt haben, ist zusätzlich die Anlage „Unternehmensbeteiligung“ auszufüllen. Soweit Sie als 
Antragsteller bzw. Unternehmensinhaber oder Gesellschafter an anderen land- und forstwirtschaftlichen Unternehmen, für die 
ein Antrag gestellt wird, beteiligt sind, und sich Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben haben bzw. Sie im Vorjahr keinen 
Antrag gestellt haben, ist zusätzlich die Anlage „Unternehmensbeteiligung“ auszufüllen.

Feld 17: 
Die Angaben hierzu sind zwingend erforderlich. Falls Sie Bezieher einer Produktionsaufgaberente nach dem Gesetz zur Förderung 
der Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit (FELEG) oder einer Rente aus der landwirtschaftlichen Alterskasse (GAL/
ALG) sind, tragen Sie bitte das Datum des Beginns der Rentenbezüge ein. Sollten sich im laufenden Antragsjahr 2009 Änderungen 
ergeben, müssen Sie diese unverzüglich schriftlich bei der für Sie zuständigen Behörde anzeigen.

Feld 18: 
Hier sind alle Betriebsstätten anzugeben, für die Sie eine HIT-Registriernummer (nicht nur für Rinderhaltung) erhalten haben. 
Sollten Sie mehr als 3 HIT-Registriernummern haben, geben Sie diese bitte auf einem gesonderten Blatt an.
In Ihren Antragsunterlagen fi nden Sie einen Etikettaufkleber mit den vorgedruckten, bekannten HIT-Registriernummern. Sollten 
sich gegenüber diesen Daten Änderungen ergeben haben, geben Sie diese bitte hier an, ansonsten können Sie den Etikettaufkleber 
verwenden.

Feld 19: 
Alle Fragen sind mit „ja“ oder „nein“ zu beantworten.

Feld 20: 
Im Feld 20 ist anzugeben, ob Sie Rinder halten. Sie können hier außerdem festlegen, dass bei einer Vor-Ort-Kontrolle das in HIT 
geführte Bestandsregister herangezogen werden soll. Dies kann insofern ein Vorteil sein, da der Prüfer sich das Bestandsregister 
dann vor der Prüfung bereits ausdrucken kann und Sie damit nicht in der Pfl icht sind, einen Ausdruck aus der HIT-Datenbank 
vorliegen zu haben bzw. bei der Prüfung auszudrucken.
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Feld 21:
Im Feld 21 ist anzugeben, ob Sie Pferde halten und wenn ja, zu welchem Zweck.

Tierhaltung

Feld 22–51:
Jeder Antragsteller, der Tierhaltung betreibt, muss seinen Durchschnitts-Tierbestand – außer dem Rindviehbestand – 
angeben, sonst ist der Antrag unvollständig und kann nicht bearbeitet werden. Bei Angabe des Bestandes im Durchschnitt des 
Verpfl ichtungsjahres sind Dezimalzahlen (z.B. 6,5) möglich.

Die Angaben zur Tierhaltung sind unter anderem Bedingung für die Antragstellung HEKUL.

Die Berechnung des Viehbesatzes erfolgt automatisiert auf der Basis der Angaben von Seite 5 des „Gemeinsamen Antrages“ 
sowie der zentralen Rinderdatenbank (HIT).

In Übereinstimmung mit dem HEKUL berechnen Unternehmen, die Tiere nicht ganzjährig halten, z.B. Pensionsvieh (Schafe und 
Pferde), den Viehbestand nach folgendem Muster:

Beispiel: 30 Mutterschafe werden 9 Monate im eigenen Unternehmen gehalten.
 Die restlichen 3 Monate des Jahres verbringen die Tiere auf Flächen, die nicht zum Unternehmen gehören. 
 Einzutragen sind in diesem Fall 30 × 9 : 12 = 22,5 Tiere. Gleiches gilt, wenn zeitweise Pensionsvieh gehalten wird.

Zur Vermeidung von Unstimmigkeiten müssen entsprechende Berechnungen dem Antrag beigefügt bzw. bei Kontrollen 
vorgelegt werden.

Flächennutzung im Antragsjahr 2009 

Feld 52–66:
Diese Angaben sind von jedem Antragsteller auf Grundlage des Flächen- und Nutzungsnachweises 2009 vollständig und 
rechnerisch richtig vorzunehmen. Sollten Sie Flächen in mehr als zwei Prämienregionen (Bundesländern) bewirtschaften, 
verwenden Sie bitte ein gesondertes Blatt.

Die Angaben für statistische Zwecke bezüglich der Felder 53, 54 und 59 werden für die Agrarstatistik des Hessischen 
Statistischen Landesamtes erhoben.

Feld 67:
Die Anzahl der landwirtschaftlich genutzten Schläge ist nicht in ha anzugeben, sondern als Summe der Schläge.

II. Antrag auf Gewährung der Betriebsprämie
Feld 68:
Hiermit beantragen Sie die Betriebsprämie 2009 und versichern, dass Ihnen die Flächen am 15.05.2009 zur Verfügung stehen.
Flächen, für die Sie 2009 keine Betriebsprämie beantragen möchten, müssen im Flächen- und Nutzungsnachweis in der Spalte 12 
mit „X“ versehen werden.  

Feld 69:
Möchten Sie eine eigene Rangfolge bei der Aktivierung der Zahlungsansprüche angeben, so muss dies hier beantragt und zusätz-
lich die Anlage „Aktivierung der Zahlungsansprüche“ abgegeben werden. Reichen Sie die Anlage nicht ein, so werden die Zah-
lungsansprüche nach dem Standardverfahren aktiviert.

Feld 70:
Möchten Sie besondere ZA mit Flächen aktivieren, so ist dies hier anzugeben. Zusätzlich sind die ZA in der Anlage „Aktivierung 
der Zahlungsansprüche“ zu kennzeichnen.

Feld 71:
Wenn Sie über besondere Zahlungsansprüche verfügen und diese mit GVE aktivieren möchten, so ist dies hier zu beantragen.
Schafhalter
Ein Bestandsregister Schafe/Ziegen mit dem Tagesbestand vom 03.05.2009 ist bis spätestens 15.05.2009 nachzureichen. 
Ein weiteres Bestandsregister Schafe/Ziegen mit Tagesbestand vom 15.08.2009 ist bis zum 01.09.2009 nachzureichen.
Sollten die GVE nicht ausreichen, um alle besonderen Zahlungsansprüche zu aktivieren, so müssen Sie sich entscheiden, 
wie in diesem Fall vorgegangen werden soll. Bitte setzen Sie das entsprechende X im Feld 72 oder 73.

Feld 72:
Falls Sie besondere Zahlungsansprüche mit Flächen aktivieren möchten, so ist dies hier zu beantragen und zusätzlich die Anlage 
„Aktivierung von Zahlungsansprüchen“ einzureichen.

Feld 73:
Sollen nicht mit GVE aktivierte Besondere ZA nicht mit Fläche aktiviert werden, dann muss dies hier angegeben werden.

Feld 74:
Überprüfen Sie, ob eine der angegebenen Möglichkeiten bei Ihnen zutrifft. Wenn ja, fordern Sie die entsprechende Anlage bei 
dem für Sie zuständigen Amt an und geben diese ausgefüllt und unterschrieben mit Ihrem Antrag 2009 ab. Näheres zu den Fällen 
in besonderer Lage entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Punkt dieses Merkblattes.
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III. Besondere fl ächenbezogene Fördermaßnahmen
Eiweiß- und Energiepfl anzenprämie: 
Feld 75 (Eiweißpfl anzenprämie): 
Sollten Sie Flächen mit Erbsen, Acker- und Puffbohnen, Süßlupinen (mit nicht mehr als 5% Bitterstoffen) oder Erbsen und Bohnen als 
Gemenge anbauen, können Sie eine Prämie für den Anbau von Eiweißpfl anzen beantragen. Beim Anbau von Lupinen darf nur zertifi -
ziertes Saatgut von Süßlupinen verwendet werden. 

Sie müssen beachten, dass diese Flächen nach den ortsüblichen Normen ganzfl ächig eingesät sind und erst nach der Milchreife
geerntet werden dürfen. Bei Erbsen und Lupinen beträgt die Mindestbestandsdichte 20 Pfl anzen pro m2, bei Ackerbohnen 10 
Pfl anzen pro m2. Die Fruchtfolge ist so zu gestalten, dass sich ein gesunder, erntewürdiger Bestand entwickeln kann. Sollte die 
Aussaat in Mischung mit Getreide erfolgt sein, muss der überwiegende Teil der Mischung aus Eiweißpfl anzen bestehen. 
Ein entsprechender Nachweis ist vorzulegen. Sollten Sie diese Voraussetzung nicht erfüllen, müssen Sie diese Flächen im FNN 
(Spalte 14) mit einem „S“ codieren.
Die Auszahlung erfolgt zusammen mit der Auszahlung der Betriebsprämie. 

Feld 76 und 77 (Energiepfl anzenprämie):
Beihilfefähig sind alle landwirtschaftlichen Ausgangserzeugnisse, die für eine energetische Nutzung oder für eine Nutzung 
als Biokraftstoff geeignet sind. 
Die Auszahlung erfolgt zusammen mit der Auszahlung der Betriebsprämie. Gleichzeitig können die Flächen zur Aktivierung von 
Zahlungsansprüchen im Rahmen der Betriebsprämienregelung genutzt werden.

Beim Abschluss eines Anbauvertrages mit einem Aufkäufer/Erstverarbeiter sind Sie verpfl ichtet, den mit dem Aufkäufer/
Erstverarbeiter geschlossenen Vertrag dem Antrag beizufügen. Der Vertrag ist nur gültig, wenn er neben der eigenen Betriebs-
nummer auch die von der BLE zugewiesene Betriebsnummer des Aufkäufers/Erstverarbeiters und die Angabe des Bundeslandes, 
in welchem die Flächen liegen, enthält. Für jeden angebauten Rohstoff muss ein gesonderter Vertrag abgeschlossen werden. Bei 
Aufl ösung oder Änderung des Vertrages ist die zuständige Behörde zu informieren.
Von den mit Energiepfl anzen bebauten Flächen ist zumindest der von der zuständigen Behörde festgelegte repräsentative Mindest-
ertrag an den Aufkäufer/Erstverarbeiter abzuliefern. Der zuständigen Behörde ist die Liefermenge jeder geernteten Art sowie die 
Adresse des Aufkäufers/Erstverarbeiters, an den das Ausgangserzeugnis geliefert wurde, unverzüglich nach Ablieferung mitzu-
teilen. Die Liefermeldung muss sowohl vom Antragsteller als auch vom Aufkäufer/Erstverarbeiter unterschrieben werden und die 
von der BLE zugewiesene Betriebsnummer des Erstverarbeiters oder Aufkäufers, an den das Ausgangserzeugnis geliefert wurde, 
enthalten. Die Feststellung der an den Aufkäufer/Erstverarbeiter gelieferten Rohstoffmenge erfolgt in der Regel durch Verwiegen. 
Eine andere Art zur Feststellung der gelieferten Menge bedarf der Zustimmung der BLE.

Beim Anbau mehrjähriger Energiepfl anzen ohne Vertrag ist zwingend eine Anbauerklärung vorzulegen. Diese ist bei der für 
Sie zuständigen Bewilligungsbehörde erhältlich oder steht als Download auf der Homepage des HMULV (www.ibh-hessen.de) zur 
Verfügung. Bei einer Änderung der Anbauerklärung ist unverzüglich die zuständige Bewilligungsbehörde zu benachrichtigen.

Im Falle der energetischen Nutzung im eigenen Betrieb verpfl ichte(n) ich/wir mich/uns
• eine Anbauerklärung für die zugelassenen Ausgangserzeugnisse abzugeben und diese dem Gemeinsamen Antrag im Original
 beizufügen.
• in der Anbauerklärung neben den Anforderungen nach Artikel 33 Abs. 2 der VO (EG) Nr. 1973/2004 auch meine/unsere von der
 Landesstelle zugewiesene Betriebsnummer, die von der BLE zugewiesene Betriebsnummer und die Belegenheit der Fläche nach
 dem Bundesland anzugeben.
• die zuständige Behörde bei Aufl ösung oder Änderung der Anbauerklärung zu benachrichtigen.
• für jeden angebauten Rohstoff eine gesonderte Anbauerklärung abzuschließen und den voraussichtlichen Endverwendungszweck
 anzugeben.
• den voraussichtlichen Erntetermin spätestens drei Tage im voraus der zuständigen Behörde mitzuteilen.
• der zuständigen Behörde innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Abschluss der Ernte eine Ernteerklärung vorzulegen, die zusätzlich
 zu den nach Art. 34 der Verordnung (EG) Nr. 1973/2004 zu machenden Angaben die von der Landesstelle zugeteilte Betriebs-
 nummer, die BLE-Betriebsnummer und den Lagerort der Rohstoffe enthält.
• die Verwiegung des Ausgangserzeugnisses durch eine von der BLE zugelassene fachkundige und unabhängige Stelle oder 
 durch ein solches Unternehmen mit einer geeichten Waage vornehmen bzw. das Volumen durch eine von der BLE zugelassenen
 fachkundigen Person feststellen zu lassen.
• der zuständigen Behörde die Menge jeder geernteten Art, die dem Mindestertrag entspricht, mitzuteilen (Einlagerungserklärung).
• bei Unterschreitung des repräsentativen Mindestertrages um mehr als 10% die Ertragsminderung/der Ertragsausfall der   
 zuständigen Behörde mittels Sachverständigengutachten nachzuweisen bzw. die Fehlmenge mit gleichen Erzeugnissen   
 von freien Flächen (keine Energiefl ächen, keine stillgelegte Fläche) auszugleichen.
• auf den mit Energiepfl anzen bebauten Flächen geerntete Ausgangserzeugnisse zumindest in Höhe des von der zuständigen
 Behörde festgesetzten repräsentativen Ertrags in einem Silo zu denaturieren bzw. im eigenen landwirtschaftlichen Betrieb zu 
 verarbeiten und das Energieprodukt herzustellen.
• die Verarbeitung der Rohstoffe zur Energiegewinnung bis spätestens 31. Juli des zweiten Jahres nach der Ernte vorzunehmen
 und spätestens bis zum 31. Dezember des zweiten Jahres gegenüber der BLE nachzuweisen. Bei der Verwendung von Ölsaaten
 zur Gewinnung von Biobrennstoff muss die Verwendung über eine Denaturierung des gewonnenen Öls durch die Beimengung
 von mindestens 3% Dieselkraftstoff oder 2,9% Rapsmethylester erfolgen.
• mindestens monatlich Aufzeichnungen als Lager- und Bestandsbuchführung über die zu Energie verarbeiteten Rohstoffe zu
 führen. Bei der Verwendung des Rohstoffs als Brennstoff zur Beheizung des Betriebes ist täglich Buch über die verwendeten
 Mengen zu führen bzw. ein Wärmemengenzähler zu verwenden. Bei der Verarbeitung der Ausgangserzeugnisse zu Biogas sind
 Aufzeichnungen zu führen, in denen täglich Art und Menge aller in den Fermenter eingebrachten Stoffe sowie die monatlich
 produzierte Energiemenge aufgezeichnet werden.
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Hinweis: Bei Verwendung oder Verarbeitung von Energiepfl anzen im eigenen landwirtschaftlichen Betrieb muss bei der BLE keine 
Sicherheit hinterlegt werden.

Im Falle der Verarbeitung zu Biogas im eigenen Betrieb sind Sie verpfl ichtet
• eine Anbauerklärung für die zugelassenen Ausgangserzeugnisse abzugeben und dem Antrag im Original beizufügen.
• die zuständige Behörde vor Aufl ösung oder Änderung der Anbauerklärung zu benachrichtigen.
• den voraussichtlichen Erntetermin spätestens drei Tage im voraus der zuständigen Behörde mitzuteilen.
• die Verwiegung des Ausgangserzeugnisses durch eine von der BLE zugelassene fachkundige und unabhängige Stelle oder   
 durch ein solches Unternehmen mit einer geeigneten Waage vornehmen zu lassen.
• der zuständigen Behörde die Menge jeder geernteten Art, die dem Mindestertrag entspricht, mitzuteilen (Einlagerungserklärung).
• bei der Verarbeitung der Ausgangserzeugnisse zu Biogas Aufzeichnungen zu führen, in denen täglich Art und Menge aller in  
 den Fermenter eingebrachten Stoffe sowie die produzierte Strommenge aufgezeichnet werden.

Die Energiepfl anzenprämie kann nur dann vor der Verarbeitung des Ausgangserzeugnisses gezahlt werden, wenn die vollständige 
Lieferung des Ausgangserzeugnisses an den Aufkäufer/Erstverarbeiter nachgewiesen wurde bzw. bei Verwertung im eigenen land-
wirtschaftlichen Betrieb die Denaturierung des Erntegutes in dem Silo nachgewiesen wurde (Einlagerungserklärung). Bei Verarbei-
tung zu Biogas reicht die Führung der o.g. Aufzeichnungen aus. Die Auszahlung kann nur dann veranlasst werden, wenn die BLE 
den Vertrag hinsichtlich des Enderzeugnisses genehmigt hat und der Aufkäufer/Erstverarbeiter bei der BLE zugelassen ist oder die 
erforderliche Sicherheit in voller Höhe geleistet und die erforderlichen Angaben über Menge und Art des Ausgangserzeugnisses 
mitgeteilt hat. Der für das/die betreffende Land/Region festgesetzte repräsentative Mindestertrag muss angeliefert werden. 
Andernfalls drohen gemäß VO (EG) 1973/2004 Prämienkürzungen. Nur in ausreichend begründeten Fällen können Fehlmengen 
von bis zu 10% des Mindestertrages zugelassen werden.

Die Vorlage absichtlich falscher Liefermeldungen führt zur Beihilfeversagung oder Rückforderung gewährter Beihilfen.

Antragsteller, die ihre Rohstoffe im eigenen landwirtschaftlichen Betrieb verarbeiten, werden nicht mehr von der Defi nition des 
Begriffes „Erstverarbeiter“ erfasst. Dies hat zur Folge, dass sie zur Absicherung der Verarbeitung der geernteten Erzeugnisse keine 
Sicherheitsleistung (Kaution) mehr erbringen müssen. Bei mehrjährigen Kulturen kann in den Jahren vor der ersten Ernte der Ver-
trag zwischen Antragstellern und Aufkäufern/Erstverarbeitern durch eine Erklärung des Antragstellers ersetzt werden.

Ausführliche Informationen zum Anbau von Energiepfl anzen erhalten Sie bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und 
Ernährung (BLE), Deichmanns Aue 29, 53179 Bonn, Telefon 0228/68 45-0, E-Mail: poststelle@ble.de, Homepage: www.ble.de.
oder bei der für Sie zuständigen Bewilligungsbehörde beim Landrat Ihres Landkreises.

Feld 78 (Schalenfruchtprämie):
Die Beihilfe wird für Haselnüsse und Walnüsse gewährt. Die Fläche muss als Dauerkultur mit den jeweiligen Nutzungscodes 
der Codeliste A angegeben werden und mindestens 0,1 ha groß sein. Haselnusssträucher dürfen nicht weiter als 12 m von 
den anderen Haselnusssträuchern, Walnussbäume nicht weiter als 20 m von den anderen Walnussbäumen entfernt stehen. 
Gemessen wird von Stamm zu Stamm. Die Mindestzahl von Haselnussgewächsen je Hektar beträgt 125, die Mindestzahl von 
Walnussgewächsen je Hektar beträgt 50. Die garantierte nationale Höchstfl äche, für die die Beihilfe gezahlt wird, ist auf 1500 ha 
für Deutschland begrenzt. Bei einer nationalen Überschreitung  dieser Fläche wird die Fläche im betreffenden Wirtschaftsjahr im 
Verhältnis zur Überschreitung gekürzt. Die Beihilfehöhe beträgt 120,75 Euro/ha. 

Wenn Sie die Schalenfruchtprämie beantragen und für eine mit Hasel- oder Walnüssen bebaute Fläche keine Schalenfrucht-
prämie erhalten möchten, so müssen Sie die Fläche im FNN (Spalte 14) mit einem „S“ kennzeichnen.

Feld 79 Sonstige Förderungen:
Wenn Sie eine der hier genannten Kulturarten anbauen, wenden Sie sich bitte an das für Sie zuständige Amt.

Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ)

Feld 80:
Antragsberechtigt sind landwirtschaftliche Einzelunternehmen oder deren Kooperationen, sofern sie Flächen im benachteiligten 
Gebiet bewirtschaften. Als Kooperation gilt ein Zusammenschluss von landwirtschaftlichen Betrieben, die jeweils mindestens 5 
Jahre lang selbständig bewirtschaftet wurden. 

Ab erstmaliger Zahlung der Ausgleichszulage muss die landwirtschaftliche Erwerbstätigkeit noch mindestens 5 Jahre ausgeübt 
werden. Außerdem darf nicht gleichzeitig Altersgeld nach dem Gesetz über eine Altershilfe für Landwirte oder eine Produktions-
aufgaberente nach dem FELEG bezogen werden.

Die obligatorischen Grundanforderungen (Cross Compliance ) sowie die Anforderungen an das Dünge- und Pfl anzenschutzmittel-
recht in der jeweils gültigen Fassung sind im gesamten Betrieb einzuhalten. 

Sofern Sie die Ausgleichszulage beantragen, ist unbedingt das entsprechende Feld des GA 2009 (Feld 80) anzukreuzen.
Bemessungsgrundlage für die Förderung ist die in benachteiligten Gebieten bewirtschaftete Fläche des Unternehmens, abzüglich der 
Flächen für die Erzeugung von Weizen und Mais (unabhängig von dessen Verwendung), Zuckerrüben und Intensivkulturen (insbeson-
dere Gemüse, Obst, Hopfen, Tabak, Blumen und Zierpfl anzen, Baumschulfl ächen und Wein). Die förderfähigen Flächen werden anhand 
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des Flächen- und Nutzungsnachweis (FNN), der bis spätestens zum 15. Mai 2009 eingereicht werden muss, ermittelt. Freiwillig aus der 
landwirtschaftlichen Erzeugung genommene Flächen (Nutzungscode 555, 591 und 592) sind nicht förderfähig. Hingegen werden Land-
schaftselemente (z.B. Hecken, Feldgehölze, Baumreihen, Einzelbäume) in die förderfähige Fläche einbezogen („Bruttoprinzip“). 

Sofern Flächen außerhalb Hessens bewirtschaftet werden und diese in einem benachteiligten Gebiet liegen, sind die entspre-
chenden Gemeinde- und Gemarkungsnamen im FNN anzugeben.

Die Höhe der Förderung beträgt bei Anbau von Getreide, Ölfrüchten und Kartoffeln mindestens 25 EUR/ha, bei Grünland- 
und Ackerfutternutzung mindestens 50 EUR/ha. Diese Beträge können nach Maßgabe der im Durchschnitt der Gemarkung 
festgestellten Landwirtschaftlichen Vergleichszahl (LVZ) und der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel angehoben werden. 
Je Unternehmen und Jahr beträgt die Mindestauszahlungssumme 300 Euro, die maximale Auszahlungssumme 9000 Euro, 
bei Kooperationen 36000 Euro.
 
Bitte beachten Sie die Hinweise in der den Antragsunterlagen beigefügten Informationsbroschüre Cross Compliance.

Feld 81:
Nur anzukreuzen, wenn Sie Ihre gesamte Produktion nach den ökologischen Grundsätzen der VO (EG) Nr. 834/07 vom 28. Juni 
2007 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen Landbau. 
Eine Kontrollbescheinigung der privaten Kontrollstelle für das Kalenderjahr 2009 ist bis spätestens 12. 01. 2010 unaufgefordert 
Ihrem zuständigen Amt vorzulegen.

Hessisches Kulturlandschaftsprogramm (HEKUL)/Hessisches Landschaftspfl egeprogramm (HELP)

Feld 82:
Das Feld ist von Teilnehmern am HEKUL unbedingt auszufüllen.

Feld 83: 
Das Feld ist von Teilnehmern am HELP unbedingt auszufüllen.

Sowohl die Richtlinien als auch der Vertrag (Vertragsinhalt) sind vom Vertragsnehmer einzuhalten. 

Mit der AGENDA 2000 ist von der EU die Einhaltung der guten landwirtschaftlichen Praxis im gesamten Betrieb als 
Voraussetzung für die Gewährung der Vertragsvergütung für Agrarumweltmaßnahmen, zu dem auch das Hess. Landschafts-
pfl egeprogramm (HELP) gehört, eingeführt worden.

Hessisches Integriertes Agrarumweltprogramm (HIAP)

Feld 84: 
Wenn Sie an HIAP (Ausnahme Weinbaumaßnahmen siehe Anmerkungen zu Feldern 85 und 86) teilnehmen, 
müssen Sie Feld 84 ankreuzen.
Weitere Informationen hierzu fi nden Sie in dem Merkblatt zum HIAP in dieser Informationsbroschüre auf den Seiten 41–55.

Weinbauförderung

Feld 85:
Falls Sie an Weinbau-Fördermaßnahmen teilnehmen, müssen Sie hier die Auszahlung durch Ankreuzen der entsprechenden 
Programme beantragen. Dies gilt sowohl für die HIAP-Weinbaumaßnahmen als auch für deren Vorläuferprogramme.  

– Weinbau in Steillagen 
– Pheromoneinsatz im Weinbau
– Umstrukturierung und Umstellung von Rebfl ächen 

Feld 86
Falls Sie an Weinbau-Fördermaßnahmen teilnehmen möchten, können Sie hier die entsprechenden Programme ankreuzen und 
zusätzlich den entsprechenden Teilnahmeantrag beim Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat Weinbauamt Eltville, anfordern.
– Weinbau in Steillagen (HIAP)
– Pheromoneinsatz im Weinbau (HIAP)
– Umstrukturierung und Umstellung von Rebfl ächen
– Rodungsprämie

Antragsunterlagen und Informationen zu den Förderprogrammen sind beim Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat Weinbau-
amt Eltville, erhältlich.

Wichtiger Hinweis:
Mit der Agenda 2000 ist von der EU die Einhaltung der guten landwirtschaftlichen Praxis im gesamten Betrieb als Voraus-
setzung für die Gewährung von HEKUL, HELP und bestimmte Fördermaßnahmen im Weinbau eingeführt worden.
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Forstförderung

Feld 87 und 88:
Ab 2009 wird die Forstförderung über ein Forstmodul in SEStERZ umgesetzt. Damit ergeben sich einige Änderungen. 

Grundsätzlich sind die Anträge weiterhin unter Nutzung der veröffentlichten Antragsvordrucke bei den Forstämtern einzureichen. 
Ausnahme ist die Erstaufforstungsverlustprämie. Hier bitten wir Sie im Gemeinsamen Antrag auch die Felder 87 und 88 durch An-
kreuzen zu füllen. In Feld 87 bestätigen Sie, dass Sie an der Förderung der Erstaufforstungsverlustprämie teilnehmen und mit dem 
Kreuz in Feld 88 beantragen Sie die Auszahlung der Erstaufforstungsverlustprämie. 
 
Einige Antragsteller erhalten auch parallel einen Antragsvordruck vom Regierungspräsidium Darmstadt zugeschickt. Diesen bitte 
ich ebenfalls auszufüllen und an das Regierungspräsidium Darmstadt zurückzusenden. Mit diesem Antrag beantragen Sie für die 
nächsten 5 Jahre die Erstaufforstungsverlustprämie.

Antragsteller, die außerhalb Hessens zur Einkommensteuer veranlagt werden

Feld 89:
Sollten Sie nicht in Hessen zur Einkommensteuer veranlagt werden, so geben Sie hier bitte das Bundesland der Einkommen-
steuerveranlagung an und teilen Sie die Nummer mit, die Ihnen dort zugeteilt wurde.

Beihilfefähige Faserhanfsorten

201. Beniko
202. Bialobrzesko
203. Delta-405
204. Delta-Ilona
205. Fasamo
206. Fedora 19
207. Juso 14
208. Kompolti

Sorte

Amiga
Arabella
Azuro
Baron
Bolivio
Boltensia
Bora
Bordako

Anhang 1

Beihilfesätze Ernte 2009 für gekoppelte Maßnahmen

Prämie für Eiweißpfl anzen1) 55,57 Euro / ha

Beihilfe für Energiepfl anzen2) 45,00 Euro / ha

1) Bei Überschreitung der Garantiehöchstfl äche von 1400000 ha für das Gebiet der EU-Mitgliedsstaaten wird die Beihilfe 
 ent spre chend gekürzt. Der endgültige Beihilfesatz wird daher erst nach der Ernte 2009 festgesetzt.

2) Bei Überschreitung der Garantiehöchstfl äche von 2000000 ha für das Gebiet der EU-Mitgliedsstaaten wird die  Beihilfe 
ent spre chend gekürzt. Der endgültige Beihilfesatz wird daher erst nach der Ernte 2009 festgesetzt.

Boregine
Borlana
Borlu
Bornal
Boruta
Borweta
Feodora
Fortuna

Zulässige Süßlupinensorten

Graf
Haags Blaue
Idefi x
Juno
Lublanc
Mister
Nelly
Prima

01: Schleswig-Holstein  09: Bayern
02: Hamburg   10: Saarland
03: Niedersachsen  11: Berlin
04: Bremen   12: Brandenburg
05: Nordrhein-Westfalen  13: Mecklenburg-Vorpommern
06: Hessen   14: Sachsen
07: Rheinland-Pfalz  15: Sachsen-Anhalt
08: Baden-Württemberg  16: Thüringen

Prämienregionen

Probor
Sonate
Sonet
Vitabor
Zeus
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